


Schadensgutachten  
(Haftpflichtschäden)

Es ist unser Ziel, den entstandenen Schaden am Fahrzeug festzustellen 
und Sie bestmöglich und solange wie nötig zu beraten. Dabei vertreten 
wir ausschließlich die Interessen des Auftraggebers und nicht die der 
Versicherung oder irgendwelcher Institutionen.

In unseren Gutachten nehmen wir Stellung zur Schadensart, dem 
Schadenshergang, den Instandsetzungskosten, der Wertminderung, der 
Reparaturdauer, dem Wiederbeschaffungswert und dem eventuellen 
Restwert zur Beschleunigung der Schadensabwicklung und Sicherung 
aller Ansprüche.

Die Kosten, die für die Ermittlung der Schadenhöhe anfallen, sind Be-
standteil der Regulierung des Gesamtschadens. In dem Fall, dass noch 
nicht feststeht, wer den Unfall verursacht hat oder es sich nur um einen 
Bagatellschaden (unter EUR 500,-) handelt, kommen wir gerne kosten-
frei zu Ihnen.

Im Zweifelsfall erstellen wir ein kostengünstiges Kurzgutachten zum 
Festpreis von EUR 75,40 inklusive 3 Fotos und aller Kosten.

Kurzgutachten 
Der Vorteil unseres Kurzgutachtens zum Festpreis gegenüber eines Kos-
tenvoranschlages besteht darin, dass auch in diesem Fall alle relevanten 
Daten aufgenommen werden, so dass im Streitfall die Möglichkeit be-
steht, auf Grundlage dieser Daten ein Schadensgutachten zu erstellen.

Fahrzeugbewertungen
Eine Bewertung wird nicht nur benötigt, wenn Sie Ihr Fahrzeug veräu-
ßern möchten. Es gibt viele andere Gründe, bei denen eine Bewertung 
unverzichtbar ist, zum Beispiel Firmengründung, Insolvenzverfahren, 
Kaufverträge, Bilanzen, Leasingrückgabe, Erbschaftsangelegenheiten 
und Ehescheidungen, aber auch bei Fahrzeugumbauten empfiehlt sich 
eine Bewertung.

Wertgutachten
Die Bewertung eines Oldtimers empfiehlt sich insbesondere dann, 
wenn er aufwendig restauriert wurde. Besonders wenn ein nicht 
verschuldeter Unfall eintritt, dient die Bewertung als Nachweis für die 
gegnerische Versicherung. Oder finden Sie es richtig, dass ein liebevoll 
restaurierter Oldtimer bei einem Unfall wie Schrott behandelt wird?

Wie hoch ist der tatsächliche Schaden?
Sehen Sie sich dieses Foto genau 
an. Es ist absolut kein Schaden 
zu erkennen, augenscheinlich ist 
nichts passiert, warum also einen 
Kfz-Sachverständigen einschalten.

Tatsächlich ist erheblicher Schaden entstanden,  
schauen wir unter die Oberfläche. 

Jetzt sehen Sie sich das Fahrzeug 
noch mal nach Demontage der 
„Stoßstange“ an. 

Zum Glück wurden wir zur  
Begutachtung gerufen.  

Schaden	 EUR 	 2.190,-  
Wertminderung 	 EUR 	 400,-   
Nutzungsausfall 	 EUR 	 150,-  
Ergibt 	 EUR 	 2.740,- 

Im Übrigen war das Gutachten für 
den Geschädigten kostenlos.

Nutzen Sie unser Angebot!
Rufen Sie uns einfach an, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Gut-
achten, ein Kurzgutachten, eine Bewertung, ein Kostenvoranschlag 
oder ein Wertgutachten benötigt wird. Wir beraten Sie kostenlos. Im 
Haftpflichtfall treten Sie nicht in Vorlage, wir holen uns die für das Gut-
achten entstandenen Kosten bei der gegnerischen Versicherung.

Als Kfz-Sachverständigenbüro sind wir  
in ganz Köln und Umgebung tätig und  
unterstützen Sie bei:


